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Krieg in der Ukraine: FAQ der BDA zu aktuellen Themen (Stand 10. März 2022) 
 
 

1. Können vom Russland-Ukraine Krieg Geflüchtete ohne Aufenthaltserlaubnis 
nach Deutschland einreisen? 

 
Grundsätzlich können ukrainische Staatsbürger für 90 Tage (innerhalb eines Zeitraums 
von 180 Tagen) ohne Visum nach Deutschland einreisen. Das gilt allerdings nur bei Besitz 
eines biometrischen Reisepasses, den – laut Presseberichten – weniger als 50 % der ukrai-
nischen Staatsbürger besitzen. Wenn kein biometrischer Reisepass vorliegt, muss grund-
sätzlich ein Visum im Vorfeld beantragt und zur Einreise vorgelegt werden. Laut Medienbe-
richten lässt man an der ukrainisch-polnischen und ukrainisch-slowakischen Grenze jedoch 
Menschen auch ohne biometrischen Reisepass einreisen. An den EU-Binnengrenzen finden 
grundsätzlich keine Grenzkontrollen statt. 
 
Das Bundesinnenministerium (BMI) weist zudem darauf hin, dass sich in den ukraini-
schen Nachbarstaaten derzeit kleine Teams der deutschen Auslandsvertretungen (War-
schau, Krakau, Chisinau, Bratislava, Bukarest, Budapest) bereithalten, um bedarfsweise 
an einzelnen Grenzübergängen Präsenz zu zeigen und vorrangig konsularische Unter-
stützung für deutsche Ausreisende aus der Ukraine zu leisten sowie ggf. auch zu Vi-
saanträgen von Geflüchteten sowie zu pandemiebedingten Einreisefragen Auskunft zu 
geben (FAQ des BMI).  

Das BMI hat am 8. März 2022 eine Verordnung zur Befreiung vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels von anlässlich des Kriegs in der Ukraine eingereisten Personen (sog. Ukra-
ine-Aufenthalts-Übergangsverordnung – UkraineAufenthÜV) veröffentlicht, die am 
9. März 2022 in Kraft getreten ist. Sie dient der vorübergehenden Befreiung von be-
stimmten Personen vom Erfordernis des Besitzes eines Aufenthaltstitels. Sie soll zudem 
eine Überbrückung der aufenthaltsrechtlichen Situation bis zur Erteilung von Aufent-
haltstiteln nach § 24 AufenthG ermöglichen.  
Laut Verordnung sind folgende Personengruppen, die sich am 24. Februar 2022 in der 
Ukraine aufgehalten oder in der Ukraine ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, vorübergehend vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit:  

▪ Ausländer  

▪ ukrainische Staatsangehörige 

▪ ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten 

▪ in der Ukraine anerkannte Flüchtlinge und Personen, die in der Ukraine internationa-
len oder gleichwertigen nationalen Schutz genießen 

Die Verordnung tritt am 23. Mai 2022 außer Kraft.  
 
Die Befreiung eines Aufenthaltstitels steht einer Beantragung eines Aufenthaltstitels je-
doch nicht entgegen. Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 

AufenthG (Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz, vgl. hierzu auch Nr. 4) 

bei der Ausländerbehörde zu stellen, da bspw. der Arbeitsmarktzugang erst mit der Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis gewährt wird.  

 

 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391104&cms_lv3=9398076#doc9398076
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
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2. Gelten Corona-bedingte Einreisebeschränkungen? Welche Nachweise sind er-
forderlich? 
 

Die Vorgaben der CoronaEinreiseV sind grundsätzlich zu beachten. Die Ukraine ist jedoch 
seit dem 27. Februar 2022 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft. Damit besteht nach 
der Coronavirus-Einreiseverordnung nur eine allgemeine Testpflicht vor Einreise, aber kein 
Quarantäne- und Anmeldeerfordernis mehr. 

 
Laut FAQ des BMI wird die Bundespolizei bei Kriegsflüchtenden und Vertriebenen pragma-
tisch mit der Situation umgehen. So werden u. a. freiwillige Tests bei der Einreise an der 
Grenze angeboten. Bei Covid-Symptomen werden medizinische Fachkräfte konsultiert. 

 
 

3. Was passiert, wenn Kurzzeitaufenthalte von ukrainischen Staatsangehörigen 90 
Tage überschreiten? Was passiert, wenn erteilte und Visa und Aufenthaltstitel 
ablaufen?   

 
Ukrainische Staatsangehörige, die für einen Kurzzeitaufenthalt von weniger als 90 Tagen vi-
sumfrei nach Deutschland eingereist sind, sollen laut BMI ihren Aufenthalt durch die Auslän-
derbehörde unbürokratisch um weitere 90 Tage verlängern können, Art. 20 Abs. 2 SDÜ i. V. 
m. § 40 AufenthV. Zuständig sind die Ausländerbehörden vor Ort (siehe FAQ des BMI). Hin-
weis: Im Falle eines visumfreien vorübergehenden Aufenthalts ist die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit nicht gestattet.  
 
Das Land Berlin hat am 25. Februar 2022 bereits eine Allgemeinverfügung für ukraini-
sche Staatsangehörige mit gültigem Pass oder einem Passersatz erlassen. Mit dieser 
Allgemeinverfügung wird für ukrainische Staatsangehörige, deren visumsfreier Aufent-
halt ab dem 25. Februar 2022 abläuft, von Amts wegen das Vorliegen eines Ausnahme-
falls i. S. d. Art. 20 Abs. 2 SDÜ festgestellt. Damit wird nach § 40 AufenthV der visums-
freie Kurzaufenthalt bis zum 31. Mai 2022 automatisch verlängert. Eine Erwerbstätigkeit 
ist mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 AufenthV genannten Tätigkeiten nicht erlaubt. (vgl. 
Allgemeinverfügung des Landes Berlin).  
 
Ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits in Deutschland ohne biometrischen Pass auf-
halten, können ihr Schengen-Visum nach Art. 33 Visakodex verlängern lassen. Durch die am 
9. März 2022 in Kraft getretene Verordnung zur Befreiung eines Aufenthaltstitels gem. § 99 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 AufenthG, müssen ukrainische Staatsbürger vorerst keine Verlängerung 
durch die Ausländerbehörden nach 90 Tagen einholen. 
 
 
Aufenthaltstitel, die eine Erwerbstätigkeit erlauben, müssen rechtzeitig vor Ablauf bei 
den zuständigen Ausländerbehörden verlängert werden. Dies ist in den meisten Fällen 
möglich. Wenn ein Aufenthaltstitel eigentlich nicht verlängert werden kann, weil die ma-
ximale Aufenthaltsdauer abgelaufen ist (z. B. im Falle von Au-Pairs, Praktikantinnen und 
Praktikanten, Studierenden, die zur Ferienbeschäftigung eingereist sind), und diese Per-
sonen unter die UkraineAufenthÜV fallen, sind sie von dem Erfordernis eines Aufent-
haltstitels bis zum 23. Mai 2022 befreit. Der Zugang zum Arbeitsmarkt steht Ihnen in die-
ser Zeit ohne Aufenthaltstitel nicht offen. Für den Zeitraum danach bedarf es einer Lö-
sung.  
 
 

4. Welche Aufenthaltsstatus können ukrainische Staatsangehörige erhalten, die 
nach Deutschland fliehen?  

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1180210.php
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Die Europäische Kommission hat am 2. März 2022 einen Durchführungsbeschluss des 
Rates zur Aktivierung des vorübergehenden Schutzes gem. Art. 5 der Richtlinie über vo-
rübergehenden Schutz (2001/55/EG, sog. Massenzustrom-Richtlinie) vorgelegt. Nach 
einer politischen Einigung am 3. März 2022 hat der Rat den Vorschlag mit Anpassungen 
zum 4. März 2022 angenommen (vgl. Rundschreiben IX/025/22 vom 4. März 2022). Der 
Durchführungsbeschluss sieht vor, Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine in der EU vo-
rübergehenden Schutz zu gewähren.  
 
Gemäß des Durchführungsbeschlusses haben folgende Personen Anspruch auf vo-
rübergehenden Schutz: 
 
▪ ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine 

wohnhaft waren und ihre Familienangehörigen, 
▪ nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige oder Staatenlose,  

o die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine internationalen oder nationa-
len Schutz erhalten haben sowie ihre Familienangehörigen, 

o die nachweisen können, dass sie sich aufgrund einer unbefristeten Aufent-
haltsgenehmigung rechtmäßig in der Ukraine aufhalten und nicht in ihr 
Herkunftsland zurückkehren können (alternativ auch angemessener Status 
nach jeweiligem nationalem Recht anwendbar), 

o die sich rechtmäßig in der Ukraine aufhalten und nicht in ihr Herkunftsland 
zurückkehren können (Beschlusses optional anwendbar). 

 
Die nationale Umsetzung der Richtlinie erfolgt durch § 24 AufenthG. Geflüchtete können 
so unbürokratisch ohne Einzelfallprüfung einen humanitären Aufenthaltstitel erhalten. Der 
Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG ist bei den Ausländerbehörden zu beantragen. Mit Bean-
tragung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG wird eine Fiktionsbescheinigung 
nach § 81 Abs. 5 AufenthG ausgestellt. Die sich aus dem vorübergehenden Schutz ergeben-
den Rechte können nur in dem Mitgliedstaat in Anspruch genommen werden, der den Auf-
enthaltstitel erteilt hat.  
 
Laut BMI wird derzeit noch geprüft, ob von der optionalen Möglichkeit nach Art. 2 Nr. 3 des 
Durchführungsbeschlusses Gebrauch gemacht wird, wonach Staatenlose und Staatsange-
hörige aus Drittländern, die sich rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben und nicht si-
cher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückehren in den 
Schutzbereich des § 24 AufenthG miteinbezogen werden können.  
 
Nach aktueller Gesetzeslage fallen Kriegsgeflüchtete, die vor dem 24. Februar 2022 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, nicht unter die Regelung des § 24 AufenthG.  
 
 
Nach erster Prüfung sind mit dem Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG folgende Rechtsfolgen 
verbunden:  
 

▪ Die Dauer des Aufenthaltstitels gilt ein Jahr und könnte auf bis zu 3 Jahre verlängert 
werden.  

▪ Der Arbeitsmarktzugang (auch zur betrieblichen Ausbildung) ist damit ohne Ein-
schränkung mit Zustimmung der Ausländerbehörde nach § 4a Abs. 2 AufenthG mög-
lich.  
Wichtig ist nun, dass die Ausländerbehörden die Zustimmung tatsächlich auch ertei-
len, etwaige notwendige Klarstellungen, am besten in Form einer globalen Zustim-
mung sollten schnellstmöglich erfolgen. Das BMI hat den Ländern dringend empfoh-
len, bereits bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, auch wenn noch kein konkretes 
Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht, in den Aufenthaltstitel einzutragen, dass 
die Beschäftigung erlaubt ist. Niedersachsen hat dies in einem Runderlass an die 

https://portal.arbeitgeber.de/rundschreiben/detail/AGP_Rundschreiben/27022
https://www.mi.niedersachsen.de/download/181449/Runderlass___Status_ukrainischer_Staatsangehoeriger_in_Deutschland_vom_08.03.2022.pdf
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Ausländerbehörden aufgegriffen. Weitere Bundesländer werden voraussichtlich fol-
gen.  Nach § 31 BeschV wäre nach derzeitigem Informationsstand keine Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) notwendig. Ob bereits nach Ausstellung der Fikti-
onsbescheinigung, aber noch vor Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, eine Beschäfti-
gung aufgenommen werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.  

▪ Der Zugang zu Integrationskursen ist voraussichtlich nach § 44 Abs. 4 AufenthG 
möglich. Eine Regelung des BMI steht diesbezüglich aus. 

▪ Wenn der Lebensunterhalt nicht selbstständig gesichert werden kann, ist eine Le-
bensunterhaltssicherung nach derzeitigem Informationsstand durch Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz und beraterische Betreuung sowie ggf. aktive Leistun-
gen der Arbeitsmarktpolitik im Rechtskreis des SGB III durch die Arbeitsagenturen 
möglich (anders als im Rundschreiben IV/019/22 vom 28. Februar 2022 dargestellt).  

▪ Der Zugang zum Asylverfahren steht offen.  
▪ Geflüchtete unter 18 Jahren haben Zugang zum Bildungssystem.  

 

Wichtig wäre, dass Personen, die eine berufliche Ausbildung in Deutschland aufnehmen, 
diese auch nach einem eventuellen Auslaufen der Richtlinie beenden und anschließend min-
destens zwei Jahre den erlernten Beruf in Deutschland ausüben dürfen (3 plus 2-Regelung). 

 
Ukrainische Staatsangehörige, die sich in Deutschland befinden, könnten grundsätzlich 
auch einen Asylantrag stellen. Hier wäre allerdings der Arbeitsmarktzugang in den ers-
ten drei Monaten in Deutschland (wenn sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen: 9 
Monate nach Stellung des Asylantrags) beschränkt und das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) würde im Rahmen des regulären Asylverfahren eine Einzelfall-
prüfung vornehmen und klären, ob die Voraussetzungen für eine Schutzgewährung vor-
liegen. In Betracht kommt insbesondere die Zuerkennung von subsidiärem Schutz nach § 4 

AsylG iVm § 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 AufenthG, Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
§ 3 Abs. 1 AsylG iVm § 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 1 AufenthG oder von Abschiebungsverboten nach 
§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG.   
 
Es könnte im weiteren Verlauf eines Aufenthalts in Deutschland sinnvoll sein, einen 
Asylantrag zu stellen, auch wenn ein Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG besteht. Wenn 
ein Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG besteht, ruht ein beantragtes Asylverfahren nach 
§ 32a AsylG.   
 

5. Wie erfolgt die medizinische Versorgung für Geflüchtete aus der Ukraine? 
 
Die medizinische Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine erfolgt nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Das AsylbLG ermöglicht die Behandlung akuter Er-
krankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Ver-
bandmitteln. Auch die Versorgung von Schwangeren ist darüber abgedeckt. Des Weite-
ren haben Betroffene Anspruch auf Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen. In-
formationsmaterialien zu den vom RKI empfohlenen Schutzimpfungen sind auch in ukra-
inischer Sprache verfügbar und können hier abgerufen werden. In medizinisch notwendi-
gen Einzelfällen kann auch eine Psychotherapie nach dem AsylbLG erbracht werden. 
Hier greift die Sonderregelung des § 6 Abs. 2 AsylbLG. Das Gleiche gilt für Hilfsmittel, 
die vorab zu genehmigen sind. 
 
Zuständig für die Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG ist jeweils die Kom-
mune, in der sich die betroffenen Menschen aufhalten beziehungsweise untergebracht 
sind. Dort erhalten sie auch die Behandlungsscheine. Die zuständigen Ämter der Kom-
munen stellen dazu Behandlungsscheine aus, mit denen die Menschen einen Arzt auf-

https://portal.arbeitgeber.de/rundschreiben/detail/AGP_Rundschreiben/26998
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/materialien_fremdsprachig_inhalt.html
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suchen können. In Notfällen kann die Behandlung auch ohne Behandlungsschein erfol-
gen. Notwendig ist hierfür ein gemeldeter Aufenthaltsort oder die Unterbringung in einer 
örtlichen Einrichtung. 
 
Neben der Ausgabe von Behandlungsscheinen durch die Kommunen gibt es ein für alle 
Beteiligten einfacheres Verfahren. Denn auch die Krankenkassen können in Vereinba-
rung mit den Ländern die auftragsweise Betreuung übernehmen. Hierfür bedarf es einer 
entsprechenden Vereinbarung zwischen den jeweiligen Bundesländern (Landesregie-
rung oder beauftragte Landesbehörde) und den gesetzlichen Krankenkassen.  Solche 
Vereinbarungen zur Umsetzung des AsylbLG bestehen nach Angaben des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) aktuell in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das 
BMG strebt an, dass die Menschen aus der Ukraine in naher Zukunft einen regulären 
Leistungsanspruch analog der GKV-Leistungen erhalten.  
 
Die gemeinsame Erklärung der Gesundheitsministerkonferenz vom 7. März 2022 zu der 
medizinischen Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge wird hier zur Verfügung gestellt.  
 
 

6. Haben Geflüchtete aus der Ukraine einen Anspruch auf Corona-Tests und CO-
VID-19-Schutzimpfungen? 

 
Leistungen nach der Coronavirus-Testverordnung und der Coronavirus-Impfverordnung 
können Geflüchtete aus der Ukraine ebenso erhalten wie Einheimische. Diese rechnen 
die impfenden Stellen bei Geflüchteten aus der Ukraine genauso ab wie bei Einheimi-
schen. Kostenträger ist auch hier das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). Das Ro-
bert Koch-Institut bietet Aufklärungsmerkblätter zur COVID-19-Impfung auch in ukraini-
scher Sprache an. Die Aufklärungsmerkblätter stehen hier zum Download bereit.  
 
 

7. Was geschieht mit dem Arbeitsverhältnis, wenn Beschäftigte mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit zum Wehrdienst einberufen werden? 

 
Aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine hat die Ukraine eine allgemeine Mobilma-
chung angeordnet. Beispielsweise Polen hat die mögliche Einberufung von Reservisten 
angekündigt. Hiervon betroffen können auch in Deutschland Beschäftigte sein. In diesen Fäl-
len greifen für das Arbeitsverhältnis relevante Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes. 
 
Diese Regelungen gelten nicht nur für deutsche Beschäftigte, sondern gemäß § 16 Abs. 6 
ArbPlSchG auch für in Deutschland beschäftigte Ausländer, wenn diese in ihrem Heimat-
staat zur Erfüllung ihrer dort bestehenden Wehrpflicht zum Wehrdienst herangezogen wer-
den, wenn diese Staatsangehörige der Vertragsparteien der Europäischen Sozialcharta vom 
18. Oktober 1961 (BGBl. 1964 II S. 1262) sind und ihren rechtmäßigen Aufenthalt in 
Deutschland haben. Vertragsparteien der Europäischen Sozialcharta sind u. a. die Ukraine 
Tschechien, Polen, Rumänien, Moldawien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen 
und Bulgarien. Die Übersicht über alle Vertragsstaaten der Europäischen Sozialcharta ist 
hier abrufbar: Vertragsstaaten Europäische Sozialcharta 
 
Im Einzelnen gelten die folgenden Vorschriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes: 
 
§ 1 Ruhen des Arbeitsverhältnisses 
Gemäß § 1 Abs. 1 ArbPlSchG ruht das Arbeitsverhältnis während des Wehrdienstes, wenn 
ein Beschäftigter zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung einberufen wird. Gemäß 
§ 1 Abs. 3 ArbPlSchG hat der Beschäftigte den Einberufungsbescheid unverzüglich seinem 
Arbeitgeber vorzulegen. § 1 Abs. 4 ArbPlSchG regelt, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/materialien_fremdsprachig_inhalt.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=163
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durch Einberufung zum Wehrdienst oder zu einer Wehrübung nicht verlängert wird. Das Glei-
che gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen während des Wehrdienstes geen-
det hätte. 
 
§ 2 Kündigungsschutz für Arbeitnehmer, Weiterbeschäftigung nach der Berufsausbildung 
§ 2 Abs. 1 ArbPlSchG regelt, dass von der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur 
Beendigung des Wehrdienstes sowie während einer Wehrübung der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis nicht kündigen darf, das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt ge-
mäß Abs. 3 unberührt.  
 
Weitere in diesem Zusammenhang relevante Regelungen betreffen Fragen der Zurverfü-
gungstellung von Wohnraum und der Gewährung von Sachbezügen (§ 3 ArbPlSchG), des 
Erholungsurlaubs, der für je jeden vollen Kalendermonat, den der Arbeitnehmer Wehrdienst 
leistet, um ein Zwölftel zu kürzen ist (§ 4 ArbPlSchG), des Benachteiligungsverbots (§ 5 Arb-
PlSchG), zur Anrechnung von Wehrdienst- und Wehrübungszeiten (§ 6 ArbPlSchG) sowie 
Vorschriften für in Heimarbeit Beschäftigte (§ 7 ArbPlSchG) und Handelsvertreter (§ 8 Arb-
PlSchG). 
 
Auf die Sozialversicherung sind folgende Auswirkungen bei der Einberufung von Reservisten 
zu erwarten: 
 
Für in Deutschland versicherungspflichtig Beschäftigte, die zu Reservedienstleistungen in ei-
nem anderen Land der EU (z. B. Polen) einberufen werden, gibt es keine Sonderregelungen 
im deutschen Sozialversicherungsrecht. Allerdings ist Unionsrecht, insbesondere die Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit, zu beachten. Danach gilt für die Bestimmung des anwend-
baren Rechts, dass eine zum Wehr- oder Zivildienst eines Mitgliedstaats einberufene oder 
wiedereinberufene Person grundsätzlich den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats unter-
liegt (Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) 883/2004).  
 
Das bedeutet, dass die versicherungspflichtig Beschäftigten mit der Einberufung den Rechts-
vorschriften über soziale Sicherheit des einberufenden EU-Staates (z. B. Polen oder Rumä-
nien) unterstellt werden. Der Arbeitgeber hat daraufhin die Beschäftigten, die für die Zeit des 
Wehrdienstes/der Reservedienstleistung ohne Fortzahlung von Arbeitsentgelt freigestellt 
sind, infolge der Beendigung der versicherungspflichtigen Beschäftigung abzumelden. Die 
Fiktion des Fortbestehens der entgeltlichen Beschäftigung für längstens einen Monat (§ 7 
Absatz 3 Satz 1 SGB IV) findet keine Anwendung. In der Kranken- und Pflegeversicherung 
bestehen für die mitversicherten Familienangehörigen im Anschluss an das Ende der versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung bzw. der hieran geknüpften Beendigung der Familienver-
sicherung Weiterversicherungsmöglichkeiten. 
 
Sofern versicherungspflichtig Beschäftigte für die Zeit des Wehrdienstes/der Reservedienst-
leistung weiterhin Arbeitsentgelt erhalten (z. B. durch Abgeltung von Überstunden- oder 
Gleitzeitguthaben oder Inanspruchnahme bezahlten Urlaubs), bleibt das entgeltliche Be-
schäftigungsverhältnis und die daran geknüpfte Versicherungspflicht in Deutschland beste-
hen; insoweit entstehen für den Arbeitgeber keine Meldepflichten. In diesen Fällen bleibt 
auch der über die Familienversicherung vermittelte Versicherungsschutz der Familienange-
hörigen in der Kranken- und Pflegeversicherung erhalten. 
 
 

8. Was können Unternehmen tun, um ihre Mitarbeitenden in der Ukraine oder in 
Grenzregionen zu unterstützen? 

 
Unternehmen können ihre Mitarbeitenden und deren Familien in der Ukraine z. B. finanziell 
unterstützen. Möglich ist auch die Unterstützung von Institutionen, die sich in der Ukraine 
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und an der Grenze engagieren. Ggf. sind auch Transfers aus den Grenzregionen möglich, 
wenn Fragen des Aufenthalts und der Unterbringung geklärt sind. Für den Fall, dass eine pri-
vate Unterbringung nicht möglich ist, sind für die Unterbringung die Länder bzw. die Kommu-
nen zuständig.   
 
Für Deutsche, die sich noch in der Ukraine aufhalten, hat das Auswärtige Amt eine Krisen-
hotline eingerichtet unter +49 30 5000 3000.  
 
Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) hat auf seiner Website eine Spenden-
Info „Nothilfe Ukraine“ mit Konten und Tipps zum sicheren Spenden zur Verfügung gestellt. 
Dieses Informationsangebot ist erreichbar unter: Spenden für Bedürftige in der Ukraine und 
auf der Flucht .  
 
Eine sog. Arbeitslohnspende zugunsten von Hilfen für die Menschen in der Ukraine, wie sie 
im Rahmen der Flutkatastrophe genutzt werden konnte, ist in diesem Fall leider nicht mög-
lich. Diese kann nicht unter § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 SvEV subsumiert werden, da 
die dort genannten Voraussetzungen – also die Zuwendung zugunsten von durch Naturkata-
strophen im Inland Geschädigten – nicht erfüllt sind. Das bedeutet, dass eine solche Arbeits-
lohnspende, bei der es sich regelmäßig um eine bloße Abrede über die Verwendung des lau-
fenden Arbeitsentgelts handelt, im Unterschied zu einer wirksamen Entgeltumwandlung, 
nicht zu einer Minderung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts führt und insofern beitrags-
rechtlich unbeachtlich ist. Dies würde selbst dann gelten, wenn die Finanzverwaltung die in 
Rede stehenden Arbeitslohnspenden für lohnsteuerfrei erklären würde. Ein anderes Ergeb-
nis hinsichtlich der beitragsrechtlichen Behandlung kann im Wege der Auslegung nicht her-
beigeführt werden. 
 
 

9. Kann Kurzarbeitergeld gewährt werden, wenn es in Folge der Ukraine-Krise zu 
Arbeitsausfällen kommt? 

 
Bei vorrübergehenden und unvermeidbaren Arbeitsausfällen kann ein Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bestehen, wenn die Arbeitsausfälle auf wirtschaftlichen Gründen oder einem 
unabwendbaren Ereignis beruhen, vgl. § 96 Abs. 1 SGB III.  
 
Wenn aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine Zulieferer ausfallen, Aufträge oder Ab-
satzmärkte wegfallen oder wegen ausbleibender Rohstofflieferungen die Produktion im Be-
trieb gehemmt wird, kann Kurzarbeit vereinbart und Kurzarbeitergeld gewährt werden, sofern 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. FAQ der Bundesagentur für Arbeit).  
 
In diesen Fällen gelten ebenfalls die aufgrund der Corona-Pandemie geschaffenen Sonder-
regelungen zum Kurzarbeitergeld (vgl. FAQ Kurzarbeit der BDA).  
 
 
 

https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spenden-fuer-beduerftige-in-der-ukraine-und-auf-der-flucht/
https://www.dzi.de/pressemitteilungen/spenden-fuer-beduerftige-in-der-ukraine-und-auf-der-flucht/
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2021/12/bda-arbeitgeber-covid_19-faq-kurzarbeitergeld-faq-2021_12_17.pdf)

